


Artikel 1 Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen

Absatz 1 unverändert.

2Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen haben Anspruch auf folgende Beiträge:

a) Einzelpersonen für höchstens eine 2 ½ Zimmer-Wohnung

b) Ehe- und Konkubinatspaare für höchstens eine 2 ½ Zimmer-Wohnung

Absätze 3 bis 5 unverändert.




